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NÖ. LIGA-CUP 1981/82 (Präsident.npakel): 

Tel1nahmeberechtiot sind nur Mannschaften der niederöster­
reichischen Landesliga und der Unterl1gen. Spieler, welche 
für die Staatslioa A und B nominiert bzw. nach dreimali9~m 
Stert an diese gebunden sind, dürfen Am Ligecup nicht 
teilnehmen, Doppel wird ebenfalls gezählt. 

-q,,~,> 
,,~ 

NÖ. LANDES-CUP 19A1/82 (RUNA-PokBI): 

TeiJnahmeherechtiqt sind a]l~ Mannschaften Rh den ersten ~~2 
KIBssen abwärts. ', ... e: 

Spieler, welche 1m Laufe der Mr'lnnschaftsmeisterschaft für c.,t~'_ 
die L8nge51i~a oder die Unterligen nominiert bzw. nach dref- -
maligem Starf an diesE' ~ebunden werden. sind nicht start­
berechtigt. 
Ausnahme: Der gekennzeichnete Ersatzspieler der Meistersc~aft. 

Bei Einsatz von somit unberechtigten Spielern 
Mannschaft sofort aus dem Cupbewerb aus. 

SCheidet die 

NÖ. DAMEN-CUP 1981/82: 
. ;.;; si;; 

'~':nJm1n-t'litt, ~ 

Teilnahmeberechtigt sind 
StaatSliga A und 8). 

alle Damenmannschaften (euch 

SCHOLER-LIGA_CUP _ m§nnlich: .".. "-.' .-
,~'"'" "t'~Jfirt:;2J' .f1~'>"',,,(; 

Tel1nahmeberechtigt: Mannschaften der Schülerliga und Klassen­
meister der Saison 19Bo/81. 

Nenngeld: 5 30,--

Austragungsart: 2-er Team mit Doppel It. Hb. § 7a Ergb. 3:0, 
3:1, 3:2. Spieler, die im Schülerligacup eingesetzt sind, 
dürfen im Schüler-Klsssencup nicht spielen (männlich). 

5CHÜLERINNEN-CUP: r: 

Offen für alle Schülerinnenmannschaften, die an der N~TTlV­
Meisterschaft der Saison 198 1/82 teilnehmen. 

Cupbeetimmungen ~ie beim Schülerligacup männlich. 

SCHÜlERKLASSEN-CUP männlich: 
:'~! :;;,~ J'!?Ic"t,,:J '.:~L'!:2J~'<-:.:~, 

Offen für alle Schülermannschaften, die an der N~TTLV­
Meisterschaft der 5eison 1981/82 für Schülerklassen teilnehmen. 

Cupbestimmungen wie beim Schülerllgecup männlich. 
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UNTERSTUFEN-CUP männlich und weiblich: 

Offen für alle, die eine Unterstufenmannschaft stellen können. 
Cupbestimmungen wie beim Schülerligacup männlich. 

Nenngeld: 5 20,--
, ',' 

Stellt ein Verein eine oder mehrere Mannschaften in einem t?' 

Cupbewerb, 90 erfolgt die Spielerbindung für jene Mannschaft, 
1n der der Spieler das erste Mal eingesetzt wurde. 

Preisgeld für die Nachwuchsförderung: 

Schülerligacup männlich 
1. 5 500,--

Schülerkisssencup: 
1. 5 400,--

Unterstufen cup männlich 
1. 5 200,--

und weiblich: 
2. 5 250,--

2. 5 200,--

und weiblich: 
2. 5 100,--

\' 

-d ., 
" 
, 

1 ~; , -~: ." '" , 

3. 5 '10-0,--

3. 5 100, --
3. 5 50, --

_E jeweilige Summe wird dem Vereinskonto beim Landesverband 
gutgeschrieben. 

, 

BESTIMMUNGEN FÜR ALLE CUPBEWERBE I''::; \1tstt ~.u-!'l t":n::tllj$ ".$11.""(;,<:;",( 

Die niederösterreichischen Cupbewerbe sind In allen Belangen 
dem Handbuch (Bestimmungen für Mannschaftskämpfe) unterworfen. 

~~:!~!:!:!~!:!:;~~!:!!~~ 
Herren: Dreiermannschaften ohne Doppel (Hdb. § 7b), 

m.E.: 5:0, 5.:1 ••• 

Damen, Schüler und 
Unterstufe männlich 
und weiblich: Zweiermannschaften mit Doppel (Hdb. § 7a), 

m.E.: 3:0,3:1 

Gespielt wird nach dem Cup-System. 

... 

Finale: 

Cupbeginn: 

Nennungen: ,.b 

Nennschluß: 

Auslosung: 

Nenngeld: 

Die Finalspiele der einzelnen Cupbewerbe werden 
an einem n~utrBlen Ort unter Aufsicht des Landes­
verbandes durchgeführt. 

Voraussichtlich Sonntag, dem 4. Oktober 1981. 

An den Landesverband, z.H. Herrn Alois TRUMHA, 
2500 Baden, Schwablgasse 4-8/4/2/45. 

22. Juni 1981 
Später einlangende Meldungen werden ausnahmslos 
nie h t berücksichtigt. 

Erfolgt 1m Rahmen einer Vorstandseitzung. 

Pro Mannschaft S 50,-- CNennformular siehe Beilage). 

/3 



I 

I 
I 

- 3 -

8~i Tpilnahme werden die si~qrpichen Mannschaften des 
Vorjahres au~ PlRtz " dip ?wpjtpl~cierten Rllf d~s 
Rasterende QPsptzt. Alle übrigen Mannschaften wprden 
TE'ingelost. 

StT~fpn für Nichtentreten pro Mannschaft S 100,--. 

Vereine, die mit mehreren MannschRften teilnehmen: _ 
Es können in jeder Mannschaft beJiehjQ viele SpiplerCinnen) 
eingesetzt werden, doch ist ein Wechsel von einer zur 
anderen Mannschaft nie h t Q~stattpt. Gemischtp 
Mannschaften sind nicht zu~p18sspn. Strafen kannen analoq 
der Meisterschaft verh~ngt werden. DiR RIJSnahmslOSR Spipler­
bindung ergibt sich durch den EinSAtz im ersten Cup-Spiel. 

Die Wettspielergebni~se der Cupb P Wpl'hp. !lind an dpn I V, 

Herrn Josef DETZER, 3100 St. Pölten, 
V.Adlerstraße 69 a/3/15, 

zu senden. 

Alle 8erichte müssen 
dem Spiel termin e i 

fi.:)!i-" 
_ J' ~.; 

sp~testens sm 
n gel 8 n 9 

MITTWOCH 
t sein. 

n 8 C h 

Aufsteigende Verei~e, welche in der n~chsten Runde ein 
Auswärtsspiel zu bestreiten haben, müssen ihren Gegner 
jeweils 8~ DONNERSTAG vor dem Spieltprmin telefonisch 
bei VK DETZER erfragen (Tel.Nr. 0 27 42/63 439 in der 
Zeit von 17 - 18 Uhr). 

Fehlstarts, die nachweislich auf die Nichteinhaltung dieser 
8estimmungen zurückzuführen sind, haben die sofortige 
Disqualifikation des Schuldtragenden zur Folge und muS 
dieser allfällige Spesen er~etzen. 

Verbandszeit: 

Sonn- und Feiertape 
Samstag 

10.00 Uhr 
17.00 Uhr 

keinE' Wartezei t 
keine Wartezeit 

Wird ein Spiel kampflos abgegeben, so ist nicht nur der 
Landesverband CDETZER), sondern auch der jeweilige 
gepnerischR Verein rechtzpitig schriFtlich zu verständigen. 
Eine derartige Absage muR vor dpm Spjeltermin 
einlangen, sodaß ein Fehlstart verhindert wird. Die 
kAmpflosp Spjelabgabe befreit nicht von der Strafgebühr. 

STRAFE FÜR NICHTANTRETEN: 5 100,--

Spieler einer ausgeschiedenen Mannschaft dürfen nicht mehr 
eingesetzt werden. 



MEISTERSCHAFTSAUSSCHREIBUNG 1981/82 

A. HERREN und JUGENDGRUPPEN 

1n allen Klassen und Gruppen\j11frd~\.'1'fii~fe{llrl,,,;rlrl'schBfte~~-' 
nach Handbuch § 7 c (mit Doppel) ge5pielt~ 

Mögliche Ergebnisse: 7:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 5:5. 

Sämtliche QuaJifikationsspiele und Finalspiele gelangen 
nach Handbuch § 7 b (ohne Doppel) zur Austragung. 

Mögliche Erqebnisse: 5:0, 5:1, 5:2, 5:3, 5:4. 

Die Bildung aller Klassen und Gruppen erfolgt unter Wahrung 
der Klasssnzuqeh6rigkeit nach dem Nennschluß. Ab den erste" \ ... ./ 
Klassen wird bei der Einteilung nach Möglichkeit die 
geographische Lage berücksichtigt. 

NÖ. Landesliga 

Die Meisterschaft der NÖ. Landesliga wird in Einze!runden 
ausgetragen. Vorgesehen sind für das Spieljahr 1981/82 
10 ME'nnschaften a 

-:~l~T~ ~3~t3U MV i-'" 
Unterlioen, Klassen und JUgend9ruppen'~;i;1 ~~- -,. n·,~,(')'.# ~:t.-,' 

Die zwei gleichrangigen Unterligen umfassen maximal 
10 Mannschaftena für die ersten und zweiten Klassen sind 
j~ 10 Man~schaften vorgesehena Die Mannschaftsanzahl 
der übrigen Klassen richtet sich ebenso wie die Anzahl 
der zu bildenden zweiten und dritten Klassen nach dem 
Nen~unr.sergebnisa 

DIE LIGEN, KLASSEN UND JUGENDGRUPPEN WERDEN IN EINZELRUNDEN 
AUSGETRAGEN ! 

Die mennlichen Juqendmannschaften werdpn im Norden, SÜden, 
Westen, Osten und Mitte in Gruppen eingeteilt. 

Die Mei9terschBft~ergebnis~e (Wettspielberichte) sind an 
die folge~den Gruppenreferenten weiterzuleiten und müssen 
sp2testens am zweiten Tag na~h Austragung des Wettkampfes 
aufGegeben werden (Poststempel). 

a) Landes- und Unterliga: 

Dra Gottfried FORSTHUBER, cla Bezirlcshauptme'nnschaft Baden, 
('500 Baden. 

b) Zentrale MeisterschAften: 

Josef DETZER, 3100 St. PBlten, V.Adlerstr.69a/3/15. 

/2 

, 
,! 



l 
I 

- 2 -

c) 1. - 3. K18ssen und Juoendgruprpn: 

Nord: 
Süd: 
West: 
Mitte: 
Ost: 

Jasef KINDL, 3580 Horn, J.Missong8SSE:> 21. 
Eduard BOHUSLAV, 2840 Grimmpnstein, Marktn.170/11. 
Jasef BLUTSCH, 3300 Amstetten, t'irautbergstr.5/1/3. 
Josef DETZER, 3100 SLP51ten, V.Adlerstr.69n/3/15. 
Heinz WACHTER, Dippersdorferstraße 5, 37 10 Ziersdorf. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Meister­
schaftsreferenten die Spieleroebnisse nur vorläufig 
beglaubigen, vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung 
durch den MUSA. 

8. ZENTRALE MEISTERSCHAFTEN" ., j~ 

DAMEN, SENIOREN, JUNIOREN männlich, JUGEND weiblich, 
SCHÜLER weiblich und männlich, UNTERSTUFE weiblich 

~ und männlich, JUGENDLIGA männlich und SCHÜlERLIGA 
männlich. 

1. DAMEN: cr:?1,>rf1 M,!"t~b'!'}lr":)'e"Hht t1ßi i"t"'Qqn1i) r1":,l',i'i1:,~$-
'_"-li':> ... ",..,0.", "17 .... ,..." ... ,;. '''':"',,,,,_ .. ,, ._,,! ~ <- .... ,,,;\:1, .. ). ... ,,,, 

• n-B-:.t 'l1· 
, L;,-;,t 1 :t 't 

Oie Austragung erfolgt in Zweiermannschaften zentral 
nach Handbuch § 7 8. Mögliche Ergebnisse: 3:0, 3:1, 3:2. 

e) Damenliga: 

Die Damenliga besteht aus 10 Manne'chaften. Die sieg­
reiche Mannschaft erringt den Landesmelstertitel. 

Bei Bildung von 3 Damenklassen steigen die Meister 
in die Demenliga aufi bei mehr als 3 Klassen wird 
zwischen den Klassenmeistern eine Qualifikation 
gespielt - es gibt höchstens drei Aufsteiger. Wird 
nur eine Klasse qebildet, steigt die erst- und 
zweitplacierte Mannschaft auf, es steigen soviele 
Mannschaften ab, daß dtp Zahl 10 nicht überschritten 
wird • 

Die Austragung erfolgt an zwei Herbst- und zwei 
Frühiahrsterminen. Tritt eine Mannschaft bei einem 
Spiel termin im Herbst 1 x nicht an, bei zwei 
Spieltermlnen 2 x nicht an, dann schejdet diese 
Mannschaft aus; ein Nachspielen 1st nicht gestattet. 

b) Damenklasse: 

Es werden je nach d~m Nennung~ergebnis eine oder 
mphrere Klassen gebildetj die abstpjqenden Mann­
schaften der Damenliga steigen in die qeoqraphisch 
günstigste Klasse ab. 

Bei 8ildung von 3 Damenklassen steigen die Meister 
in die Damenliga aufi bei mehr als 3 Klassen wird 
zwischen den Klassenmeistern eine Qualifikation 

/3"1 
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gespielt - es gibt h5chstens drei Aufsteiger. 
Wird nur pine Klasse gebildet, steigt die PTst­
und zweitplacierte Mannschaft auf. 

Die Austragung erfolgt jeweils an einem, höchstens 
aber zwei Herbst- und Frühjahrsterminen. 
Tritt eine Mannschaft bei einem Spieltermin im 
Herbst 1 )( nicht an, bei zwei SpieJterminen 2 x 
nicht an, dann scheidet niese MannschRft aus; 
ein Nachspielen ist nicht gestattet. 

2. SENIOREN, JUGEND weiblich, SCHÜLER wri111ich: 

Die AlJstragunq prfo]~t in ZwpiprmAnn~chAften zentral 
nach Handbüch" § 7 B. - Möqliche Ergebniflse: 3:0, 3:1, 3:2 .. 

Alle Mannschaften werden je nach dem Nennungsergebnis 
in eine oder mehrere Gruppen eingeteilt .. Die Austragung 
erfolgt an einem Herbst- und einem Frühjahrestermin .. 
Wenn möglich, jeweils an einem anrleren Ort .. Wjrd in 
mehreren Gr'Jppen an verschiedenen Orten gespielt, dann 
spielen die Gruppensieger an einem Finaltermin gemäß 
§ 7 a Reg .. um den Landesmeistertitel .. 

3. JUNIOREN: 

wie Senioren It .. Punkt 2~ 

Spielberechtigt sind nur nechte Junioren" -
Stichtan: 1~7 .. 1959~ 
(Keine Jugendlichen, Schüler und Unterstufenspieler.) 

4. JUGENDLIGA männlich: 
Dip Austragung erfolgt in Dreiermannschaften nach 
Handhuch § 7 c (mit Doppel). 
Mögliche Ergebnisse: 7:0, 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 5:5~ 

Die Juqendliga bestpht aus 8, höchstens 10 Mannschaften~ 
Die siegreiche Mannschaft errinqt den Landesmeistertitel. 
Nach Abqahe der Npnnun~en der JugendmAnnschaften mit 
Angabe der zu~ EinSAtz kommendpn Spieler bestimmt der 
Landesverband, welche Mannschaften in der JUQendliga 
spielen. Gemischte Mannschaften sind nicht zUQelsssen. 

Die AustraGung erfnlgt 8" zwei orler drei Herbst- bzw .. 
zwei oder dre1 FrOhjahrsterminen. Tritt eine Mannschaft 
an zwei S~ielterminpn nicht an, dann scheidet diese 
Mannschaft aus. Die Mannschaft bzw. der Verein verliert 
im nächsten Spiel jahr das Recht, an der Jugendliga 
teilzunehmen. 

/4 
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e) Schülerliga: 
--._';,."---

Die Austragung erfolgt 1n Z~elermBnnschaften nach 
Handbuch § 7 8. Mögliche Ergebnisse: 3:0, 3:1, 3:2. 

Die Schülerliga besteht aus maximal 8 Mannschaften. 
Die siegreiche Mannschaft erringt den Landesmeistertitel. 
Nach Abgabe der Nennungen der Schülermannschaften mit 
Angabe der zum Einsatz kommenden Spieler bestimmt der 
Landesverband, welche Mannschaften in der Schülerliga 
spielen. Gemischte Mannschaften sind nicht zugelassen. 

Die Austragung erfolgt an zwei Herbst- und zwei 
FrOhjehrE'sterminen. Tritt eine Mannschaft an 7wei 
Spielterminen nicht an, dann scheidet die~e Mnnnschaft 
aus. Die Mannschaft hzw. der Verein verliert im 
n~chsten Jahr das Recht, an der Schülerliga 
teol1zunehmen. 

!.~ :'j-f!:!,!: '-'lVii o-'I);·\.l,i ",," 

b) Schülergruppen:~~~~0-~~ ~~1·t~~~~! 

Alle Mannschaften werden je nach dem Nennungsergebnis 
in eine oder mehrere regionale Gruppen eingeteilt. 
Di~ AustrBgu~g er~ol;t an eine~ ~erbst- und einpm 
frühjahr€~termin, jeweils an einem anderen regionalen 
Ort. 

6. UNTERSTUFEN: 

Alle M~nnschBften werden je nach dem Nennungsergebnis 
in eine oder mehrere regionale Gruppen eingeteilt. Die 
Austragung erfolgt an einem Herbst- und einem Früh­
jehrestermjn, jeweils an einem anderen regionalen 
Ort. Wird in mehreren Gruppen gespielt, dann spielen 
die Grupppnsieger an einem Final termin gem§ß § 7 B Reg. 
um den Landesmeistertitel. 

GEMISCHTE Mannschaften sind ab den Unterligen gestatteot. Es 
darf jpdoch pro Spiel lediglich ein e Spielerin zum Einsatz 
kommen. 8ei den männlicheon Jugendgruppen sind ebenfalls ~p.mischte 
Mannschaftpn gestattet, es darf pro Spiel jPdoch höchstens 
ein Mädchen eingesetzt werden. 

In der NÖ. Landesliga und bei sämtlichen zpntralen Meisterschaften 
sind gemischtp Mannschaften nie h t zugelassen. 

AUF- und ABSTIEG 

Nö. Landes1 198: 

In "~d( 

--r f t t i 

Dip erstplacierte Mannschaft erwirbt die Berechtigung, an d~n 
Qualifikationsspielen um den Aufstieg in die Staatsliga 8 
teilzunehmen. Die ergtplacip.rten Mannschaften der bei den 
Unterligen steigen in die Landesliga auf, es steigen so viele 
Mannschaften in die geographisch zuständige Unterliga ab, daß 
die Zehl 10 nicht überschritten wird. 
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Unterl igen: 

Die Meister der fünf prst~n Klassen steigen in die geographisch 
zust§ndige Unterliga auf. Es steigen so viele Mannschaften in 
die geographisch zuständige erste Klasse ab, daß die Zahl 10 
nicht überschritten wird. 

1. Klasse: ~"·tH1·"~lil",'1:;i IttH~nx3 ,1r'~,1: -"$1";1 '~' 

Die erstpl.eierte M.riri!ieti.n·l!terij~'in 1If@"~@tJgr.phi"ch 
zuständige Unterliga auf. Es steinen sn viele MannschRften 
in die zuqeordneten zweiten Klassen ah, rl8ß die Zahl 10 nicht 
überschritten wird. 

2. Klasse: 

Jeder ersten Klasse werden zweite Klassen zugeordnet. In jede 
erste Klasse stE"igen maximal zwp.i Meister der zuständigen ,---. 
zweiten Klassen auf. Wird nur eine KlaSSE zugeordnet, so steigt 
die erst- und zweitplacierte Mannschaft auf. Wenn erforderlich, 
werden die Aufsteiger durch qualifikationsspiele ermittelt. 
Es steigen soviele Mannscheftp.n in die zuständigen dritten 
Klassen ab, daß die Zahl 10 nicht Ober~chritten wird. Werden 
keine dritten Klassen gebildet, so können den zweiten Klassen 
auch mehr als 10 Mannschaften zugeteilt werden. 

3. Klasse: 

Die Zuordnung zu den zweiten Klassen erfolgt weitgehend nach 
geographischen Gesichtspunkten. Maximal zwei Mannschaften der 
dritten Klassen steigen in die zuständige zweite Klasse auf. 
Wenn erforderlich, werden die Aufsteiger durch qualifikations­
spiele ermittelt. Wird einer zweiten Klasse nur eine dritte 
Klasse zugeordnet, so steiqen bis zu A Mannschaften eine, 
bpi mehr als acht Mannschaften zwei Mannschaften auf. 

Mannschaften, die freiwillig auf die bisherige Klassenzugehörig­
keit verzichten, steigen QTundsetzlich in die untergte SpipJ­
klasse eb. Die Möglichkeit des Abstipges in die nächstniedere 
Spielklasse i~t nur dann gegeben, wenn hiedurch keine andere 
Mann~ch8ft zusät71ich zum Abstieg verurteilt wird. Das Ansuchen 
um Versetzung in eine nipdrigere Kla~5e muß spätestens bei 
Abgabe der Nennung erfolgen (§ 31 (?)). 

'[ f'A~'~' 
Verzichtet der Mejster der Unterliga(en) oder einer Klasse" C 

auf den Aufstieg oder versäumt dpr Verpin die Nennfrist, so 
tritt an seine Stelle der nächstplacierte, den Aufstieg 
an~trebende Verein. Dieser hat gegen den allfalligen best­
placierten Absteiger auf eigenem Boden ein Qualifikationsspiel 
Buszutrager>. 

Neue Vereine müssen jeweils der untersten ~lBsse zugeteilt 
werden (Handbuch § 22). 
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ALLE VEREINE, DIE IN DER STAATSLIGA A + B, DER NO. 
LANDESLIGA, UNTERLIGA ODER EINER ERSTEN KLASSE 
SP I ELEN, S I ND VER PFLI CHr E T, EINE MÄNNLI CHE JUGEND­
MANNSCHAFT ZU NENNEN UND SICH MIT DIESER AN DER 
GESAMTEN MEISTERSCHAFT ZU BETEILIGEN 1 

Wird diese Verpflichtung nicht eingehalten, so ist pro 
Spleljahr ein Jugendförderun~sbeltrag zu leisten, und zwar: 

NÖ. Landesliga und Unterliga: 
1 .. KlassE: 

S 750,-­
S 250,--

Die Nennung einer weiblichen Jugendmannschaft oder einer 
Schülermannschaft entbindet nicht von der Leistung dieses 
Beitrages. Scheidet eine männliche Jugendmannschaft nach 
Abschluß des Herbstdurchqanges aus, 90 vermindert stch der 
Förderungsbeitrag um die Hälfte. 

Wird eine zentrale Meisterschaft an nur einem Herbst- und 
einem FrOhjahresdurchgang ausgetragen, so scheidet eine 
Mannschaft aus, wenn sie an einem der betden Termine nicht 
antritt. 

Nennungen: An den Landesverband, z.H. Herrn Alois TRUMHA, 
2500 Baden, Schwablgasse 4-8/4/2/45 

Nennschluß: 

AUSlosung: 

Montag, 22. Juni 1981 

Diese erfolgt im Rahmen einer Uorstands­
aitzung. 

Meisterschaftsbeginn:Vorau9sichtlich sm 12. bzw. 19. September 1981. 

Nenngeld: FOr alle Ligen, Klassen und Gruppen 
(Herren, Damen, Junioren, Jugend, SchOler, 
Unterstufe und Senioren) 

pro Mannsch8ft ••••• 5 50,--. 

Jugend, SchOler und Unterstufe: ROckerstattung des Nennqeldee 
bei Austragung sämtlicher Spiele 

ZUGELASSENE TISCHE UND BÄLLE: 

TISCHE: Alle dureh den tlrrv zugelassenen Marken. 

BÄLLE: 

. ;:;-

NÖ. Landesliga (Damen und Herren), Unterligen, 
Junioren, Jugendliga und Schülerliga: 

SCHILDKRtlT 3-Stern und Super-Seleet 3-Stern 
NITTAKU 3-Stern 

Alle Obrlgen Klassen und Gruppen: 

SCHILDKRÖr 3-Stern und Super-Seleet 
SCHILOKRÖT 2-Stern und Super-Seleet 
NITTAKU 3-Stern und NITTAKU 

3~S't'.r,; 
2-Stern 
2-Stern 

17 
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. -'~ 
Ab rlPT MeistpTochaft 1982/83 sind sämtliche "2-Stern-Bälle" 
nicht mphr zuqelass~n I 

IM RAHMEN DIESER ZUGELASSENEN 8ALLMARKEN 8ESTIMMT 
GRUNDSÄTZLICH DER HrIMVEREIN. MJT WELCHER BALLMARKE 
DAS MEISTERSCHAFTSSPIEL AUSGETRAGEN WIRD I 

Stichtage: Sellioren: 
Junioren: 
Juqpnd: 
Schü!pr: 
Unterstufe: 

1.7.1g/.,1 
1.7.1959 
1.7.1%4 
1.7.1%7 
1.7.1969 

l }-, 

iGt;'l:> __ ",_,-;_;~ t;f'!-ti".~'9"W "'Sr 
~i''!it:;;:§-'i;' ,1e;Jt\:~ ;t''tf$;; 
,n~$n ,rd" ,.htt) !-~-o"'-

ALL 'GtME t NE D lIRCHF ÜHR UNGS 8ES T I MMUN GEN : ~':tnGo 0"" ::====='--"=="--"'- , ;Je ')3 !l>';k~""n!niP 
Verbandszei t: 

Landesliga und Unterligen: 
übrige Herrenklassen: 

Samstag, 
Samstag, 
Sonntag, 

17.00 
15.00 
9.00 

Uhr 
Uhr 
Uhr 

-, s; -af'.t 1S- O-';:t j{;,. 

:rtih1 .... "." 

Jugendgruppen männlich: 
H ~rl""y!~!IM 

,,.!tl f'l1"~ 

Spielverlegungen mit Zustimmung des MUSA sind mßglich. 

In der Herbstmeisterschaft wird beim erstgenannten, im 
Frühjahresdurchgang beim zweitgenannten Verein gespielt. 

Verbandszeit bei zentralen Meisterschaften: 

Samstag, Sonn- oder Feiertag. Dies gilt auch für Qualifikations­
und Finalspiele, welche Buch an einem Wochentag angesetzt 
werden k15nnen. 
Beginnzeit It. Ausschreibung 

Warte7eit: 
';".- ...... 

,tt'1'l'~tf ) 
, - "- ,-,.-, ','­
~~~-'---~""- " 

Gen e r eIl 30 Minuten I \..~-
Diese kann nur der anreisende Verein in Anspruch nehmen. 
Bei zentralen Meisterschaften, Qualifikations- und Finalspielen 
ist k ein e Wartpleit vorqesehen. 

SpiE'llokale: 

Spielfeld-Mindestmaß: 

Sonstige Bestimmungen: 

'-~J,,1{''''-''''''~'--~'''-~'~l-Y "'l''''-j';:}'::'i\ l:;-i;,,'" _ -Co', ..;.p;oo-- v~,,'V ,,~'<:},Jh . ,--,-,H, '.feJ"',,, ... tJ •. _, 
Landesl! g8 -(HerreriT: "b - x 5 m --" " 
Unterliga (Herren): 9 x 5 m 
andere Klassen: A x 4 m 

Meisterschaftsspiele dürfen nur in SpiellokAlen ausgetragen 
werden, die durch den Spielplatzausschuß kommissioniert und 
durch den Vorstand zugelaespn wurden. Dip Ausstelluno der 
entsprechenden Befunde ist beim Spielplatzausschüß zu beantragen. 
Bei einschneidenden Veränderungen im Spiellokal, welche die 
Zulassung in Frage stellen, verliert ein bereits ausgestellter 
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Befund seine Gültigkeit und ist durch den Ver~in eine 
neuerliche Oberprüfung zu beantragen. Nachträglich, nicht ~~, 
angezeigte Ver§nderungen im Spiel lokal, die eine ordnungs­
gem§ße Abwicklung des Spieles beeintr§chtigen ader unmHQlich 
machen, haben den Verlust der Punkte zur Folge (§ 15/?). 

" + 
Noch nicht kommissionierte Spiellokale werden noch vor 
Meisterschaftsbeginn auf ihre Eignung geprüft. Für die 
Zulassung ist der Vorstand zuständig. Vereine, deren 
Spielfelder nicht den oben angeführten Mindestausmaßen 
entsprechen, können beim Vorstand des LV (Obmann des 
SpielplatZBUSSChusses) um eine AusnahmebewilliQung an!'öuchen. 
Unterläßt ein Verein dieses Ansuchen bzw. wirrl eine 
Bewilligung nicht erteilt, so hat dies den Verlu5t der 
Punkte zur Folge. Die Ausnahmeb~willigunq kann von npwisspn 
Bedingungen abhänqig gemacht werden (§ 15/3). 

Jeder Verein kann bei der Nennung maximel zwei Spiellokale 
anführen, es muß jedoch genau festgehalten werden, welche 
Mannschaft in diesem Spiellokal Meisterschaftsspiele austrägt. 

Für die landes- und Unterliga kann zus~tzlich ein kommlssioniertes 
Spiel lokal als Ausweichm5g1ichkeit namhaft gemacht werden 
(Stadtsasl z.8.). Hier ist der Gegner jedoch rechtzeitig und 
nachweislich über den Wechsel des Spiel lokales zu verständigen. 

Wettspielverlegungen: 
:+t~lf!'5d H~ @!!";Lt$lIt!~,-_ "';:\:lA 

Die Meisterschaftsrunde beginnt für , ,);,;1J 

a) Landesliga, Unterligen und 
mit dem, dem Pflichttermin 

alle Herrenklassen, jeweils ,,"k 
vorhergehenden Sonntag. trJ 

b) Jugendgruppen, mit dem, dem Pflichttermin vorhergehenden 
Montag. 

'_, , .' .- .• H .... 

Sie endet zum Pflichttermin. .'1~!i~1~!~·;~ 

VERLEGUNGEN INNERHALB DIESES ZEITRAUMES (der Runde) 
8EDORFEN NICHT DER VERSTÄNDIGUNG UND ZUSTIMMUNG DES 
MEISTERSCHAFTSREFFRFNTEN, DA ES SICH DABEI UM 
VOR VERLEGUNGEN HANDELN MUSS (§ 12/2 a). 

Nachverlegungen sind Qen~rell nur bis zu 14 Tagen nach dem 
Pfl1chttermin mögl1ch; für die heiden letzten Runden der 
Frühjahresmeisterscheft sind Nachverlegungen ausnahmslos 
n ich t gestattet. Voraussetzung ist das Einvernehmen 
beider Vereine sowie die Zustimmung des Meisterschafts­
referenten. 

Das Ansuchen muß spätestens 8 Tage vor dem Pflichtter~ 
beim Meisterschaftsreferenten einlangen. Verspätet eingelangte 
Ansuchen können ausnahmslos nie h t genehmigt werden. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß alle Wettspiel­
verlegungen mittels den beim Landesverband erhältlichen 
Formularen vorzunehmen sind~ Telefonische Verlegungen sind 

/9 
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nicht gpstattet und kBnnen neben Punkteverlust StrafmaRnahmpn 
nach sich ziehen. Die obigen Bestimmungen und die Erl~uterungen 
Buf der Rückseite der Verlegungsform!Jlare sind genau zu 
beachten und einzuhalten. Verlegungen auf unhestimmte Zeit 
werden grundsätzlich nicht genehmjot. Ebenso Snip.lvcrschiebunqen, 
die den festgesetzten Mpisterschafts~chluß der Herbst- und 
Frühjahresmeisterschaft (Terminkalender) überschreiten. 

Verlegungen von Meisterschaftsspielen zwischen 
desselben Vereines werden nur i n n e r h B 1 
Meisterschaftsrunde gestattet. 

Mannschaften 
b der 

Einseitiq vorgebrachte Spielverlegungen werden 
Kenntnis genommen. 

nicht zur . ~~-
;, ,>y ," 

Der Platz8uAtausch zwischen Herbst und FrDhjahr iAt nicht 
untersagt, mLIß jedoch im geqenAeiti9pn Einvprnehmen erfolgen 
und auf dem Spielformular von bei den Manns~haft5frlhrern 
schriftlich bestätigt werden. 

Vereine, die zu einem Melsterschaftstermln über Anordnung 
des aTTV oder NÖTTLV Spieler (keine Funktionäre) zu nationalen 
oder internationalen Bewerben abstellen müssen, haben sieh 
mit ihrem jeweiligen Gegner spätestens 14 Tage vorher (bei 
kurzfristigpr Verständigung durch den ÖTrU oder NÖTTlV binnen 
drei Tagen) schriftlich ins Einvernehmen zu setzen und sich 
um eine einverständliche Uerlegung des betreffenden Meister­
schaftsspieles zu bemühen. Es wird ausdrücklich darauf hin­
gewiesen, dsß bei Einsatz von weiblichen Spielern in 
Herrenmannschaften kein Verlegunqsgrund hesteht, wenn 
diese Spielerinnpn über Anordnung des ÖTTV oder NÖTTLV 
an nationalen oder internationalen Bewerben teilnehmen 
müssen .. 
Sollte es dabei zu keiner Einigung kommen, ist dies dem 
Obmann des MUSA schriftlich mitzuteilen, der gemäß § 61 Reg. 
den Kampf neu terminisiert. 

Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die 
Verle9ung durch den ansuchenden Verein beantragt werden 
muß, so ferne nicht der MUBA von sich aus tätig wird. Es 
ist dem gegnerischen Verein nicht zumutba~, eine Verlegung 
ohne Verständigung zur Kenntnis zu nehmen. Auch danl' nicht, 
wenn die Startverpfllchtunq eines Spielers des geqnerischen 
Vereines offenkundig ist (Terminkalender, OTTV-Aussendunqen 
etc.). Bei Nichteinhalten der Bestimmungen ist mit einer 
Verlegung nicht zu rechnen. 

Bei allen Spielverlegungen gilt ebenfalls die Wartezeit. 

WETTSPIELBERICHTE: 

Der gastgebende Verein ist jeweils für die pünktliche 
Einsendung des Wettspielberichtes verantwortlich. VerApätete 
Einsendungen werden mit einer Ordnungsstrafe in Höhe von 
S 50,-- bis 5 200,-- geahndet. Über schriftliche Aufforderung 
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des MU8A_ oder MeisterschaftsTeferenten sind jedoch beide " 
Vereine verpflichtet, Wettspielberichte im Original oder 
Durchschrift (keine Abschrift) innerhalb der festgesetzten 
Frist zur Vorlage zu bringen. Die Nichtbefolgung zjeht 
eine Strafbeglaubigung mit 0:0 nach sich, beide Vereine 
werden mit einer Geldstrafe von 5 300,-- belegt. Bei 
Nichtantreten eines Gastgebervereines ist der angereiste 1. 
Verein zur E1nsendung eines Wettspielberichtes mit dem 
Vermerk "Gegner nicht angetreten'l verpflichtet. Hier ist 

"'~ ebenfalls die 2-Tage-Frist einzuhalten. In diesen Fällen _ 
wird anqeraten, sich eine Bestätigung über die Anwesenheit 
(Schulwart, BehBrde etc.l ausstellen zu lassen. Fs dtlrfen 
nur die vom OTT\/ aufoeiegten Wettspiel formulare verwpndet 
werden (§ 70 HRndbuch). 

WETTSPIEL BERICHTE DÜRFEN NICHT ALS DRUCKSACHE 
AUFGEGEBEN WERDEN 

-~ ) 

:.~~~ 
.~';i 

PRESSEWESEN: 
'< ,,';/: 10 
'i'':!l'U!l!: 

Alle Vereine der NÖ. LandesligE und der Unterligen sind 
verpflic~tet, ihre Heimspielergehnisse jeweils binnen 
z w ei Stunden nach Spielende tel e fon i s c h 
an den Pressereferenten, Herrn Johannes PEREIRA, TeLNr. 
02243/81 959, weiterzuleiten. 

"-::,$ 
",t! 

". 
8ei Nachverlegungen sind die Heimvereine ebenfalls 
den neuen Spiel termin his längstens Donnerstag vor 
Pflichttermin telefonisch bekanntzugeben. 

verpf.Lichtet, 
dem ------. 

Erfolgt die Durchsage der Ergebnisse oder Verlegungen 
- ::'1 

durch den Verein nicht oder verspätet, so wird dies pro " .... ' 
Spiel mit Geldstrafen bis zu 5 300,-- geahndet. Außerdem 4 

kenn im Wiederholungsfalle Anzeige beim Disziplinarausschuß 
erstattet werden. 

EINSATZ VON SPIELERN: 

Gemäß § 72 Abs. 1 Reg. kann ein Spieler in einer Runde 
grunds§tzlich nur in einer Mannschaft antreten. JugendliChe 
können in einer Runde in einer Jugendmannschaft, zusätzlich 
aber auch in einer Herrenmannschaft ein~esetzt w~roen 
(§ 72 Abs. 2 Reg.). 

Wenn nicht genannte Spieler (auch Jugendliche) in der 
Staatsliga A oder 8 zum Einsatz kommen, so sind sie in 
dieser Runde in der nieder5sterreichischen Herren­
Mannschaftsmejsterschaft nicht startberechtigt, z.8.: 
Erste Staatsliqarunde ist erste Runde der nieder5sterreichi­
sehen Klassen, ganz gJeich, an welchem Termin diese Runde 
ausgetragen wird. 

1 

Spieler, die in einer Mannschaft der Herren-Staatsliga A 
oder 8 zum Einsatz kommen und für diese nicht gebunden sind. 

~. 

/11 



- 11 -

dOrfen nach dreimaligem Start (Doppel werden ebenfalls 
gezählt) an der niederösterreichischen Mannschaftsmeister­
schaft nicht mehr teilnehmen. 

Laut Beschluß der GV 1980 dürfen Spielerinnen der Demen-
stastsliga A und 8 an der niederHsterreichischen Damen- ~,' 
meisterschaft nicht teilnehmen. '.' 

Vereine, die mit mehreren Mannschaften in derselben Klasse spielen: 

Grundsätzlich besteht kein Kräfteunterschied. Alle Mannschaften 
einer Klasse oder Jugendgruppe sind gleichrangig. Alle Sp1eler 
können nur in eine andere KlaSSE, nicht aber in eine andere 
Mannschaft deT8elben KIA~se oder Jugendgruppe wechseln 
(ausqenommen § 52 h/1: In der Kampf-(ersten, obPTsten) 
Mannschaft eines Vereines mUssen jederzeit alle beim Landes­
verband gemeldeten Spieler startberechtigt sein~). 
Diese Bestimmung qilt auch für Jugendliche, wenn sie in 
einer Herrenmannschaft eingesetzt sind. :;~ 

Scheidet eine Mannschaft während des Herbstdurchganges BUS, 
dann dürfen die Spieler im Frühjahrsdurchgang in einer 
anderen Mannschaft derselben Klasse oder Jugendgruppe ein­
gesetzt werden. Scheidet eine Mannschaft nach Beendigung des 
Herbstdurchqanges aus, dann dOrfen die Spieler im FrOhjahrs­
durchqanq in einer anderen Mannschaft derselben Klasse oder 
Jugend gruppe n ich t verwendet werden. 

SPIELERNOMINATION: 

HERREN und JUGEND m~nnlich: 

Spieler, welche für die Herren-Staatsliga A und B nominiert 
oder nach dreimaligem Start an diese gebunden sind, dürfen 
an der niederösterreichischen Mannschaftsmeisterschaft nicht 
mehr teilnehmen. 

In den Ligen, allen Klassen und Gruppen sind alle drei 
Spieler, bei den zentralen Meisterschaften alle beiden 
Spieler, in jener Mannschaft gebunden, in welcher sie beim 
ersten Meisterschaftsspiel des Herbstdurchganges zum Einsatz 
kommen. 

8ei Nichtantreten in der ersten Spielrunde (spielfrei, w.o., 
Antreten mit nur 2 Spielern oder Antreten mit Ersatzspielern) 
wird die nächste mit 3 Spielern gespielte Runde zur Nomination 
herange2ogen. Werden zwei neue Spieler eingesetzt und wird 
keine Nomination vorgeschlagen, dann wird laut Spiel bericht 
der stärkste Spieler (A oder C bzw. 2 oder 3) fix nominiert. 

Der MUSA wird nseh der dritten Runde sämtliche Spieler­
nominationen überprüfen und erforderliche Korrekturen 
bek ann tgeben. 

" 
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"'''' GRUNDSÄTZLICH SIND ALLE SPIELERrINNENl NACH 
,.~r. DREIMALIGEM START IN EINER HÖHEREN KLASSE AN 

DIESE GEBUNDEN. 
_"_ 1: n1: '1 :-~ 

"'-'16 

Ausnahme: Ersatzspieler Bowie der beim ersten Meister­
schaftsspiel mit x) gekennzeichnete dritt­
nominierte Spieler der Jugendliga~ 

Ein Verein kann für jede genannte Mannschaft einen Ersatzspieler 
namhaft machen, der nach sechsmal1gem Stert an diesE Mannschaft 
gebunden wird. Dieser darf jedoch nur BUS einer niedriqeren 
Mannschaft kommen und muß bpi seinem" ~r5ten Einsatz als 
Ersatzspieler auf dem Wettspielformular mit "E" gekennzpichnet 
werden. Diese Regelung qilt fDr das qesamte MpjsterschBftsjahr. 

JEDER VEREIN IST GRUNDSÄTZLICH VERPFLICHTET, SEINE 
SPIELER DER SPIELSTÄRKE NACH IN DEN EINZELNEN 
MANNSCHAFTEN EINZUSETZEN. 

Der MUSA wird hier eine genaue Überprüfung 
bei Unstimmigkeiten eine Kaderänderung und 
Ver~ines vorn~hmen. 

durchführen 
Bestrafung 

und kann 
des 

,'",0 

" -, 
,-',,; ,1. 

Zentrale Meisterschaften: 

Hier kann ausnahmsweise durch den Einsatz in d~r ~rsten FrOh­
jahresrunde die Spielerbindung abgeändert werden. Für Quali-

Mo fikations- und Finalspiele zählt die FrGhjahrsbindung. 

JEDER VEREIN HAT BEI DER NENNUNG SEINE MANNSCHAFTEN 
DER SPIELSTÄRKE NACH ZU NUMERI EREN. MIT DIESER 
KENNZEICHNUNG IST BEREITS AB DER STAATSLIGA ZU 
BEGINNEN ! , 

M f i 
. '1'9'!!«:d!a!Q2' rl'1t!I_:tthHtftu't,Q- _,f~:e-rt:,-:a:rtfl4!iH, 

annache tsrückz ehung: . 

Diese muß spätestens 1L Tege vor Beginn der betreffenden 
Mei~tprsch8ftsrunde Schriftlich an den Meisterschpftsreferenten 
erfolgen. Wpiters ist der Verein verpflichtet, die jeweiligen 
Gegner solangE! rechtzeitig lmd schriftlich vom Nichtantretpn 
zu verständigen, bis die MannschaftsrüGkziehung in den 
Verbandsnachrichten veröffentlicht wird. Nur bei geneuester 
Einhaltung dieser Be5timmun~pn wird von einer BestrRfunq 
wegen Nlchtantretens Abstand genommen. 
Für jede Mannschaftsrückziehunq wird eine Strafe 1n H~he von 
5 50,-- pro Mannschaft eingehoben. 

~ann5chaftsrückziehung bei zentralen Meisterschaften: 

Diese muß spätestens 8 Tage vor dem angesetzten Spiel termin 
(sowohl im Herbst als auch im Frühjahr) dem Meisterschafts­
referenten und dem Leiter des jeweiligen Durchganges schriftlich 
mitgeteilt werden. 
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Eine Verständiqung des gegnerischen Vereines ist hier nicht 
erforderlich. Bet Einhaltung dieser Bestimmung wird von einer 
Bestrafung wegen Nichtantretens Abstand genommen. 
Für jede Mannschaftsrückziehung wirQ eine Strafe in Höhe von 
5 50,-- pro Mannsc~aft eingehoben. 

Qualifikationsspiele: 

Diese werden durch den Vorstand festgesetzt. Die Verständigung 
der Vereine erfolgt mittels Brief ader durch die Verlautbarung 
In den Verbandsnachrichten. 

Werden Qualifikationsspiele vor 8e~inn der Abm~ldezeit 
ausgetragen, so ~ind nur jene Spieler(innpnl 5tBrth~rechtjQt, 
die im let7ten MristpTschaftsspiel in der betreffende~ 
Mannschaft grunds§tzli~h spiplberechtigt waren. 

Bei Qualifikationsspielen, die n B c h dem Ende der Abmelde­
zei t ausgetragen werden Cz.8. § 31 Reg.), dürfen auch neu 
anoemeldete Spieler(innen) zum Einsatz kommen, wenn der 
Üb~rtritt ordnungsgemäß vollzogen, die Freigabe durch den 
Vorverein erteilt wurde und dip. Spieler(innen) für den Verein 
zum Zeitpunkt des Qualifikationsspieles spielberechtigt sind. 

Finalspiele: 

Die Festsetzung erfolgt durch den Vorst8~d. Die Vereine werden 
mittels Brief Oder durch Verlautbarung in den Verbandsnachrichten 
verständigt. 

Flnalspiele kommen ausnahmslos vor der Abmeldezeit zur 
Austragung, es dürfen nur jene Spieler(innen) zum Einsatz 
kommen, die 1m letzten Meisterschaftsspiel in der betreffenden 
Mannschaft grundsätzlich spielberechtigt waren. 

Verzichtet ein Verein auf die Teilnahme an Quelifikations- ',,-----
und Finalspielen, so ist er verp~lic~tet, dies dem Leiter 
(Oberschjedsrichter) späte~tens 8 Tage vor dem festgesetzten 
Termin schriftlich mitzuteilen. Bei Mißachtunq dipser 
Bestimmun~ wird eine Strafe weqen NichtRntretens vorgeschrieben, 
der MUBA kann ferner eine Ordnunqsstraf~ wegen Mißachtung der 
Meisterschaftshestlmmungen verhänqen. 
Bei Qualifikations- und Flnalspielen 1st eine Wettspiel verlegung 
n ich t zulässig. 

ORDNUNGSSTRAFEN, 

Versp§tete Einsendu~~ der Wettspiel berichte: 
bis B TagE': 
bis 14 Tage: 

Nichteinsenden der Wettspielberlchte trotz 

5 50,--
5 200,--

Aufforderung •••••••••••••••••••••••••••••••••• 5 300,--

Alle Unzulänglichkeiten des Wettspiel-
formulars je •••••••••••••••••••••••••••••••••• S 5,--
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Verwendung falscher Spieler 
(pro Spieler) ................................................... 5 

Verwendung falscher Spieler 
(Doppeleinsatz in einer Spielrunde) ~v •• 5 

Säumnis in der Übermittlung von Wett­
spielergebnissen an das Sekretariat 
des NÖTTLV (nur Lendes- und Unterligen) 
bis ........................................................................ 5 

100,--

1'Q !!:fH 
300,-- ·_,>tJ~~ 

-~ _~" P. i~ 1: 
. ,;;,;j 9$ Bei Mißachtung von Cup- oder Meister­

schaftsbestimmungF'n kRnn 'der MUSA 
Geldstrafen bis zu 5 200,-- verhänqen. ~.t~"n,:l~-i-qE,tj,,-,t! <:rf{j 

_9:ÜHte'~~tirHH!"r·,;'1 ,m,li; 

Strafen für Nichtantreten: ~i:~;ts~ gj'Sd- ti~!~ efl(;)-i1·:tfH1J',IQ~;f1r~';L\ 

Landes- und Unterligen, 1. Klasse, 0 1',1 t~rl''j;,tl 
Damen, Senioren •••••••••••••••••••••••• S 

2. Klasse, 3. Klasse, Jugend männlich 

200,-- c-, 9 HJ 
~, .~ f?'1' ~.~ 

'00,---' _J ,1.'··& 
, ~~ tin-rt,~$ und weiblich ••••••••••••••••••••••••••• 5 

MannschaftsrOckziehung pro ~J~~~v 05 

Menns"heft ~nls i!~~ 5 50,--

·~tr J'~f 
., 1l,Ht'.f'S ... .. ......................................... "oo ...... . 

Strafporto .......................................... S 

Die halbe Straf gebühr wird dem antreten­
den Verein gutgeschrieben (ausgenommen 
zentrale Meisterschaften). 

Protest- und RechtsmittelgebOhren: 
Unterausschuß ..................................... . 

Vorstand des Landesverbandes ••••••••••• 

Österreichischer Tischtennisverband •••• 

ANFORDERUNG EINES OBERSCHIEDSRICHTERS: 

S 

5 

5 

20,--

300,--

600,--

'.200,--

Der Verein hat die Anforderung eines Obersr.hiedsrlchters 
spätestens 14 Tage vor Spiel termin beim Schiedsrichter­
referenten schriftlich vorzunehmen. Gleichzeitig ist ein 
Betrag von S 300,-- auf das Konto de~ Landesverbandes zur 
Einzahlung zu bringen oder die Abbuchung vom bestehenden 
Guthaben zu beantragen. Die Gebühr beträgt 5 200,--, 
zusätzlich sind die Fahrtspesen zu entrichten. Die Fahrt­
kosten werden gegen die Vorauszahlung abgerechnet, die 
Differenz vor- bzw. gutgeschrieben. 
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ALLGEMEINES: 
t _. ~ . 

"-""~"'~'''.''~~'~''<$'' ,.,~ "1.'~;'Ell,~,< 0'.'1' 
Den Vereinen wird mindestens zweimal jährlich ein Auszug 
Ober die verh~ngten Strafen zur Einsicht übermittelt. 'v 
Die Beträge Rind, soferne nicht ein entsprechendes Kontow 
guthaben besteht, binnen 14 Tagen ab Erhalt der Aufstellung 
at'1zustatten. 

Bei Protesten wird die RechtsmittelgebOhr nur dann als 
entrichtet anerkannt, wenn sie rechtzeitig eingezahlt oder 
in dem Protestschreiben ein Antrag auf Abbuchung vom 
tatsächlich bestehenden Guthaben gestellt wird. 

Die Wettspielverlegungsformulare des NÖrlLV sind jederzeit 
vom VerbandskB5sier erhHltlich. 

Wettspielblocks sind beim Kassier des Landesverbandes 
erhältlich. 

Die NENNUNG kann nur mittels beiliegenden Nennungsformuleres 
erfolgen. Sie wird nur dann anerkannt, wenn das Formular 1n 
all enTeilen vollständig ausgefertigt ist und der 
Nennschluß genau eingehalten wird. Unter "gOI ti ge Anschrift n 
ist der Postempfänger zu verstehen. Die Vereine werden 
ersucht, nach Möglichkeit eine Telefonnummer anzuführen • 

.. ~ 

"n~h,<# o ...... Ii' .t>H.. trilldJIII!~,,~\!'"df''' z.1 0 
h-'!fl!tft,o,~,~.-,-' ,rt'>' -",~ ;, ,,.tiaj!iStl:t,V-Q" ,ft !st'l.'üV i't9~ 

~\ -'7f;~"HdÄ.-!'1P; 3hr1,,fl1fi," 

',.., '" , .-,' 

j 



NÖTTLV-Jugend- und SChülerranglisten männlich und weiblich 

Jugend männlich: 

1. Detzer w. 
2. Dirnberger H. 
3. Hartl G. 
4. Bauer W. 
5. Bauer Th. 
6. Wallner D. 
7. Lembacher 
8. Lehr Franz 
9. Kloimwieder 

10. 8aumgartner 
11. Manninger 
12 .. Pandur 
13. Limlei A. 
13. Eder Gerald 
15. LevonlJak 
16. Vodrazka 

AlUS Traiem. 
Raika LaIe 
ESV Amstetten 
UKJ Ki be 
UKJ Kibe 
UKJ Neustadt 
U-Ziersdorf 
Raika Lalo 
AmstE'tten 
Hadersdorf 
AlUS Gump. 
UKJ Neustadt 
U-St. Pöl ten 
Raika Lalo 
AlUS Gump. 
AlUS Gump. 

Jugend weiblich: 

1. Leitgeb Alex 
2. Krauskopf A. 
3. Awart Sigrid 
4. Luka Margi t 
5. Oswsld Maris 
6. Adler Birgi t 
7. Böhm Claudia 
8. 5chubarsk IJ 
9. Wacht er M. 

10. 

". 12. 
'3. 
14. 

Mölzer M. 
Oberrainer S. 
Schenk Beavit 
Stöckelecker E. 
Sischka Sr. 

BAC 
5emp. Traisk. 
Semp. Traisk. 
Weigelsdorf 
Orosendorf 
HSV Labe 
Kaumberg 
Kaumberg 
Ziersdorf 
Semp.Traisk. 
Spmp.Traisk. 
UKJ Guntr. 
UKJ Fels 
HSV Labe 

Ranglistenst§rke: 13. - 20. Luka H. (BAC), 
Buchegger W. (Hadersdorf), 

Gregor (UKJ Neustadt), 
Adler H.(HSV Labe). 

Schüler männlich: 

1. Bauer W. 
2. Zillner M. 
3. Huimann Chr. 
4. Adler H. 
5. Stampf G. 
6. Sc hf HIer H. 
7. 8uchegger W. 
8. 5tagerer A. 
9. Kanig M. 

10. 5chiedlbauer 
11. Pfeiffer W. 
11. Me ler Peter 
13. Plaichner W. 
14. Peterseil R. 
15. Germ M. 
16. Landbauer 

UKJ Kibe 
Semp.Traisk. 
UKJ Kibe 
HSV Labe 
A5Ktl Grimm. 
UKJ Neustadt 
Hadersdorf 
ASKt1 Grimm. 
UI'iJ Neustadt 
UKJ M1 be 
St.A.Wördern 
HEV Labe 
AlUS Treiem. 
St.A.Wördern 
UI'iJ Kibe 
Markgrafneus. 

Schüler weiblich: 

1. Krauskopf A. 
2. Adler 8. 
3. Malzer M. 
4. Oberrainer S. 
5. Wachter M. 
6. Zillner M. 
7. Zaritsch V. 
8. SchubarsklJ S. 
9. Broulik 

10. Kollerics 
11. Mehofer I. 

Ranglistenstärke: Hörtl A. (HSV Labe), Gschiegl H. (BTTA), 
Reise M. (Drosendorf). 

Unterstufe mMnnlich: Unterstufe weiblich: 

1. Stampf Günther ASKÖ Grimm. 1. Oberrainer S. 
2. Schöller H. UKJ Neustadt 2. Zillner M. 
3. Meier Peter HSV Labe 3. Zari tsch VerB 
4. Plaichner W. AlUS Traism. 4. Wachter Beatrix 
5. Wiesenhafer H. UKJ Neustadt 5. Müller A. 
6. Sinabell B. UKJ Neustadt 6. Paradeiser 5. 
7. Hörtl A. HSV Labe 
8. Eckhardt eh. St.A.Wördern 

Semp. Traisk. 
H5V Labe 
Semp.lraisk. 
Semp.lraisk. 
U-Ziersdorf 
Semp.Traisk. 
HSV Labe 
Kaumberg 
Ziersdorf 
BTTA 
Ziersdorf 

Semp. Traisk. 
Semp. lraisk. 
HSV Labe 
Ziersdorf 
St.A.W5rdern 
UKJ Fels 

9 .. -12. Emsenhuber W.(Traismauer), Detzer A. (SV Viehofen),Piber B.(Grim.:' 
13.-16. Brandl N.,Kitzweger D.(Trelsmauer), Schlager (Allr.Neustadt), 

Wokurek (5t. Veit), Svihalek (Grimm.). 

RenglistenausschuB 
Walter Ast e.h. 
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